
Pr. 414/98 Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Schriften 

Entscheidung Nr. 5440 (V) vom 08.09.1998 
bekanntgemacht im Bundesanzeiger Nr. 183 vom 30. 9. 1998 

Antragsteller:  Verfährensbeteili gte: 
Activision 
 USA 

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften hat auf den am 7. 7. 1998 
eingegangenen Indizierungsantrag am 08.09.1998 gemäß§ !Sa Abs. 1 GjS im vereinfachten 
Verfahren in der Besetzung: 

Vorsitzende: 

Verlegerschaft: 

Kirchen: 

 

einstimmig beschlossen: Das Computerspiel „Quake II 
Mission Pack- The Reckoning", 
Activision, Phoenix USA, 
für PC/CD-ROM, 

wird in. die Liste der 
jugendgefährdenden Schriften 
eingetragen. 

Kennedyallee 105-107. 53175 Bonn. Telefon: 0:228/37 66 31 

Postfach 26 01 21 . 53153 Bonn. Telefax: 0228/37 90 14 
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Sachverhalt 

Das von ID Software, USA hergestellte und von Activision, Phoenix USA vertriebene 
Computerspiel „Quake 2 Mission Pack - The Reckoning" ist als Vollversion für IBM PC auf 
CD ROM erhältlich. Eine Shareware-Version kann über das Internet frei hernntergeladen 
werden. 

Bei der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle in Berlin (USK) hat das Spiel zur Prüfüng und 
Altersempfehlung nicht vorgelegen. Verpackung und Bildträger weisen eine in den USA 
vorgenommene Alterseinstufüng aus mit der Eignungsempfehlung ab 17 Jahren aufwärts 
(,,Mature Ages 17+"). 

Bei dem Spiel handelt es sich um eine Erweiterung zu dem bereits indizierten Computerspiel 
,,Quake 2" (Entsch. Nr. VA 4/97 vom 18. 12. 1997, Bundesanz. Nr. 239 vom 20. 12. 1997). 
Die Erweiterung ergänzt das ursprüngliche Spiel um zusätzliche Spielabschnitte, neue Waffen 
und neue oder modifizierte gegnerische Spielfiguren. Dementsprechend ist diese 
Zusatzerweiterung auch nicht ohne das ursprungliche „Quake 2" spielbar. 
Die Handlung knüpft an die des Vorgängers an: Der Spieler übernimmt die Rolle eines 
Soldaten, der Teil einer Eliteeinheit ist, die eine feindliche Alien-Stadt erstürmen muß. 
Aufgrund von Störungen bei der Landung, die von elektromagnetischen Impulsen herrühren, 
überlebt dieser Soldat als einziger und steht nun den Alienbewohnern der Stadt allein 
entgegen und muß sich diesen im Kampf stellen. 

Da es sich bei dem vorliegenden Spiel lediglich um Zusatzlevel handelt, gestaltet sich der 
Spielablauf wie der des Hauptspiels „Quake 2": der Spieler sieht seine Umgebung in einer 
3D-Perspektive. Er durchwandert verschiedene Szenarien, in denen feindliche Kreaturen auf 
ihn zukommen, die ausschließlich durch deren Tötung ausgeschaltet werden können. Auf 
seinem Streifzug durch die Welt des Spiels sind verschiedene und sich in ihrer Effektivität 
stetig steigernde Waffen zu finden, die das Durchspielen voraussetzt. 
Außer den neu hinzugefügten Waffenarten und Monstern finden sich in der Art des 
Spielablaufs keinerlei Unterschiede zum Hauptprogramm. 

Das .......................... stützt seinen Antrag auf Indizierung im wesentlichen auf die spielimmanente 
Aufforderung, alle dem Spieler begegnenden Wesen zu töten. Dadurch obliegt dem Spieler 
nach Auffassung des Jugendamtes die Aufgabe, die reaktionsschnelle Liquidation der 
gegnerischen Spielfiguren einzustudieren. Eine non-aggressive Konfliktlösung existiere nicht 
und eine kritisch kognitive Auseinandersetzung des gewalttätigen Spielablaufs sei aufgrnnd der 
hohen psychophysischen Beanspruchung des Spielers ausgeschlossen. Darüberhinaus weist 
das ...................... auf die Argumente hin, die schon für die Indizierung des Vorgängerspiels „Quake 
2" herangezogen wurden. 

Die Verfahrensbeteiligte wurde form- und fristgerecht davon in Kenntnis gesetzt, daß über 
den Antrag nach § 15a GjS entschieden werden soll. Sie hat sich nicht geäußert. 

Den Mitgliedern des }er-Gremiums ist das Spiel in seinen wesentlichen Teilen vorgeführt und 
erläutert worden; die Beisitzer haben selbst die Gelegenheit genutzt, die Steuerung des Spiels 
zeitweilig zu übernehmen. 
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innerhalb eines Monats ab Zustellung bei der Bundesprüfstelle Antrag auf Entscheidung 
durch das 12er-Gremium gestellt werden(§ ]Sa Abs. 4 GjS). 






